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BFH: Abfindung für Pflichtteilsverzicht enthält keine Zinsen 

30.06.2010 
 

Verzichtet ein Kind gegenüber seinen Eltern auf künftige Pflichtteilsansprüche und erhält es da-
für im Gegenzug laufende Zahlungen, so muss es hieraus keinen Zinsanteil der Abgeltungsteuer 
unterwerfen. Dieser Tenor ergibt sich aus einem heute vom BFH veröffentlichten Urteil. Laufen-
de Zahlungen als Gegenleistung für den Verzicht auf einen potentiellen künftigen Erb- oder 
Pflichtteil unterliegen beim Empfänger grundsätzlich auch nicht als sonstige Leistungen nach § 
22 Nr. 1 EStG der Einkommensteuer - unabhängig davon, ob sie als laufende Bezüge in Form 
einer Rente oder als Einmalbetrag fließen. Denn in den von den Eltern wiederkehrende Zahlun-
gen liegt kein entgeltlicher Leistungsaustausch und keine Kapitalüberlassung des Kindes (BFH 
9.2.2010, VIII R 43/06). 

Allein der Umstand, dass eine Leistung nicht in einem Betrag, sondern in wiederkehrenden Zah-
lungen zu erbringen ist, kann deren Steuerbarkeit nicht begründen, die anders lautende frühere 
Rechtsprechung (BFH 7.4.1992, VIII R 59/89, BStBl II 1992, 809) ist insoweit überholt. 

Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen aus einem zivilrechtlichen Rechtsverhältnis können 
Kapitalerträge enthalten. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören u.a. nach § 20 Abs. 1 
Nr. 7 EStG Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die Rückzahlung des Kapi-
talvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt 
oder gewährt worden ist, auch wenn die Höhe des Entgelts von einem ungewissen Ereignis ab-
hängt. Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der 
Kapitalanlage. Erforderlich ist aber in jedem Fall die Überlassung von privatem Geldvermögen 
an Dritte. 

Verzichtet ein Kind gegenüber seinen Eltern auf künftige Pflichtteilsansprüche und erhält es da-
für im Gegenzug von den Eltern wiederkehrende Zahlungen, so liegt darin kein entgeltlicher 
Leistungsaustausch und keine Kapitalüberlassung des Kindes an die Eltern, so dass in den wie-
derkehrenden Zahlungen auch kein nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu erfassender Zinsanteil ent-
halten ist.  
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Der vor Eintritt des Erbfalls erklärte Erb- und/oder Pflichtteilsverzicht ist ein erbrechtlicher Ver-
trag, der der Regulierung der Vermögensnachfolge und ihrer Modalitäten im Todesfall des po-
tentiellen Erblassers dienen soll. Nach der Rechtsprechung des BGH handelt es sich bürgerlich-
rechtlich um einen unentgeltlichen Vorgang (3.12.2008, IV ZR 58/07, NJW 2009, 1143), was 
auch steuerrechtlich gilt. Die Auffassung, wonach bei Abfindungen im Falle von Erb- oder 
Pflichtteilsverzichten regelmäßig von einer entgeltlichen Leistung auszugehen sei, kann sich 
nicht (mehr) auf die von ihm angeführte Rechtsprechung stützen. 

Hinweis: Anders ist die Rechtslage zu beurteilen, wenn der Erbfall bereits eingetreten ist und 
ein Pflichtteilsberechtigter vom Erben unter Anrechnung auf seinen Pflichtteil wiederkehrende 
Leistungen erhält. In einem solchen Fall ist das Merkmal der Überlassung von Kapital zur Nut-
zung i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG jedenfalls dann erfüllt, wenn der Bedachte rechtlich befugt 
ist, den niedrigeren Barwert im Rahmen seines Pflichtteilsanspruchs geltend zu machen. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


